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RS OGH 1977/11/22 9Os143/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1977

Norm

FinStrG §17 Abs3

Rechtssatz

Im Eigentum eines (Mittäters) Täters steht ein (dem Verfall unterliegender) Gegenstand auch dann, wenn dieser

(Mittäter) Täter (zufolge Zurechnungsunfähigkeit) nicht verfolgt werden kann.

Entscheidungstexte

9 Os 143/76
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